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1. Entscheidungen des II. Zivilsenats

2. Entscheidungen anderer Zivilsenate
GmbH: Zu Beratungspflichten des 
Steuer beraters beim Dauermandat  
der GmbH (§ 675 BGB, § 64 Abs. 2 
GmbHG aF)

a)  Das steuerberatende Dauermandat von 
einer GmbH begründet bei üblichem 
Zuschnitt keine Pflicht, die Mandantin 
bei einer Unterdeckung in der Handels-

bilanz auf die Pflicht ihres Geschäfts-
führers hinzuweisen, eine Überprüfung 
in Auftrag zu geben oder selbst vorzu-
nehmen, ob Insolvenzreife besteht.

b)  Eine entsprechende drittschützende 
Pflicht trifft den steuerlichen Berater 
auch gegenüber dem Geschäftsführer 
der Gesellschaft nicht.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum  
Urteil vom 7. März 2013 – IX ZR 64 / 12 

PersonenG: Zum Feststellungsinteresse 
bei Feststellung der Unwirksamkeit  
eines Gesellschafterbeschlusses  
(§ 256 Abs. 1 ZPO)

Der Gesellschafter einer Personengesell-
schaft hat grundsätzlich ein Interesse an 
der Feststellung der Unwirksamkeit eines 
Gesellschafterbeschlusses. Dies gilt in der 
Regel auch über das Bestehen der Gesell-

schaft oder die Zugehörigkeit des Gesell-
schafters zu der Gesellschaft hinaus.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum  
Urteil vom 9. April 2013 – II ZR 3 / 12 

GmbH: Zur rechtzeitigen fristlosen 
Kündigung eines Geschäftsführers  
(§ 626 Abs. 2 BGB)

a)  Für die Kenntnis der für die Kündigung 
eines Geschäftsführeranstellungsvertra-
ges maßgebenden Tatsachen, die die 
Zweiwochenfrist nach § 626 Abs. 2 BGB 
in Lauf setzt, kommt es auf den Wissens-
stand des zur Entscheidung über die 

fristlose Kündigung berufenen und  
bereiten Gremiums der Gesellschaft an. 

b)  Die Befugnis, den Anstellungsvertrag zu 
kündigen, kann sowohl im Gesellschafts-
vertrag als auch durch die Gesellschafter 
auf andere Personen übertragen werden.

c)  Kenntnis liegt dann vor, wenn alles in 
Erfahrung gebracht worden ist, was als 

notwendige Grundlage für eine Entschei-
dung über Fortbestand oder Auflösung 
des Dienstverhältnisses anzusehen ist. 
Kennenmüssen oder grobfahrlässige 
Unkenntnis genügt nicht.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum  
Urteil vom 9. April 2013 – II ZR 273 / 11 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=689b324a1b67f1c76acd0bed6e5ba56e&Seite=1&nr=63833&pos=31&anz=73
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b116024f7067e189b88831231fdcb06d&Seite=0&nr=64070&pos=4&anz=33
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b116024f7067e189b88831231fdcb06d&Seite=0&nr=64023&pos=3&anz=33
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3. Pressemitteilungen des II. Zivilsenats
AG: Zur Anpassung von Genuss-
scheinbedingungen nach Abschluss  
eines Beherrschungs- und Gewinn- 
abführungsvertrages 

Genussscheinbedingungen sind, wenn sie 
keine Regelung für den Fall des Abschlusses 
eines Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrages enthalten, entsprechend 

anzupassen. Der Bundesgerichtshof hat 
angenommen, dass die Vertragsanpassung 
so auszusehen hat, dass auf die Genuss-
scheine – unabhängig von der künftigen 
Ertragslage der emittierenden Gesellschaft 
– die vollen ursprünglich vorgesehenen 
Ausschüttungen erbracht werden müssen 
und die Rückzahlungsansprüche nicht  
herabgesetzt werden dürfen, sofern die 

Prognose hinsichtlich der Ertragsentwicklung 
der Gesellschaft bei Abschluss des Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrages 
entsprechend positiv gewesen ist.

Bitte klicken Sie hier für den Link zur  
Mitteilung vom Nr. 92 / 2013 vom 28. Mai 
2013 
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